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4 . Lintzel ist der Meinung , daß durch meine Auslegung des c. 3
die Doppelstufung völlig erwiesen sein würde , aber er meint, dal
meine Auslegung „unbedingt “ unrichtig sei . Zur Begründung wird
auf Brunner verwiesen 152 ) . In den Ständen wird auf diese frü¬
here Widerlegung Bezug genommen . Meine Auffassung des c. 3
sei „unter allen Umständen unhaltbar “ und „von Brunner bereits
ad absurdum geführt “ 153 ) . Dann wird die Fiskaldeutung Brun¬
ners kurz wiederholt . Die Generalklausel der Lex Ribuaria wird
von Lintzel ebensowenig berücksichtigt wie von Brunner . Diese
Stellungnahme Lintzels zeichnet sich. zwar durch die große Be¬
stimmtheit der ausgesprochenen Ablehnung aus , aber auch leider
durch den Mangel jeder sachlichen Erörterung . Lintzel folgt ein¬
fach denjenigen Ausführungen Brunners , die wir eben besprochen
haben .

4 . Die Tragweite des c . 3 .
§ 20 .

1 . Die Vorschrift des c . 3 mit dem nachgewiesenen Inhalte hat nah
verschiedenen Richtungen hin Bedeutung . In unserem Zusammen¬
hang steht die Tragweite für das Problem der Doppelstufung im
Vordergründe . Eine unmittelbare Anerkennung der sächsischen
Aktivstufung bei Privatbußen ist allerdings in c . 3 nicht ausge¬
sprochen . Es handelt sich um eine Kollisionsnorm , um eine Vor¬
schrift für die Anwendung fränkischen Rechts , nicht um sächsische
Bußen . Aber diese Kollisionsnorm wäre nie erlassen worden, wenn
nicht die Doppelstufung in dem sächsischen Rechte gegolten hätte.
Die Kollisionsnorm beweist diese Einrichtung ebenso sicher, als
wenn sie sich unmittelbar auf sächsische Bußen bezogen hätte .

2 . Nicht sicher ist das örtliche Anwendungsgebiet dieser Kolli¬
sionsnorm . Galt sie nur innerhalb Sachsens oder überall im frän¬
kischen Reiche , wenn Sachsen fränkische Bußen zu zahlen hatten ?
Da das Capitulare von *den drei ersten Vorschriften abgesehen ,
nur solche Vorgänge behandelt , die sich innerhalb Sachsens ab¬
spielen , so könnte es naheliegen , auch für die Eingangsvorschrif¬
ten die engere Tragweite anzunehmen . Aber es sind doch au<h

Gegengründe vorhanden . Die Versammlung war eine allgemein6

Reichsversammlung mit Beteiligung von fränkischen Großen , so daß

152) ZRG 52 S. 302 Anm. 5.
153) Stände S. 54 oben.
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auch Bestimmungen für fränkisches Gebiet erlassen werden konn¬
ten . Weder c . 2 noch c . 3 lassen eine örtliche Beschränkung erken¬
nen. Es gab sehr zahlreiche Sachsen innerhalb der fränkischen
Stammesgebiete 154) . Auch bei ihnen konnte die Frage der Aktiv¬
stufung auf tauchen . Auch bei ihnen kam infolge des Personalprin¬
zips die Aktivstufung des sächsischen Rechts den Angehörigen des
fränkischen Stammes zugute , wenn sie einen Sachsen verletzt hatten .
Audi bei ihnen forderte die Gerechtigkeit eine Ausdehnung auf die
Bußzahlungen , die sie an Franken nach fränkischem Rechte zu
leisten hatten . C . 2 hat sicher auch für diese Sachsen gegolten . Des¬
halb ist das umfassendere Anwendungsgebiet für c . 3 als wahr¬
scheinlich anzunehmen . Einen positiven Anhaltspunkt ergibt der
Umstand, daß das weitere Anwendungsgebiet des c . 3 anscheinend
in dem salischen Münzkapitulare von 816 vorausgesetzt wird 155) .

3. Die Vorschrift hat auch große Tragweite für das sächsische
Ständeproblem überhaupt und auch für die Bestimmung des Ede -
lingswergeldes in Sachsen . Auf die erste Bedeutung habe ich früher
Angewiesen 156

) und will ich jetzt nicht eingehender zurückkom -
lllfln, da ich in diesem Aufsatze die Lösung des Ständeproblems
in meinem Sinne unterstelle . Nur eine Erwägung will ich hinzu -
fügen. Die Einsicht , daß unsere Vorschrift nur als Reflex aus der
Anwendung der sächsischen Aktivstufung auf die fränkischen
Stände verständlich ist , steigert den Erkenntniswert . Nicht nur
die Franken haben die sächsischen Edelinge ihren Franci gleich-
gestellt , sondern auch die Sachsen haben die altfreien Franken als
sfandesgleich mit den einheimischen Edelingen behandelt . Daraus
f°lgt , daß schon zur Zeit der Eroberung , ebenso wie zur Zeit Widu -
Idnds die Altfreien des sächsischen Stammes in den Edelingen ge¬
sehen wurden und nicht in den Frilingen . Daraus folgt ferner , daß
sdion damals nur die Altfreiheit den Edeling kennzeichnete und
kein anderes Merkmal , wie etwa ein politischer Vorzug , oder der
besitz eines besonderen Stammguts , denn nur der Stand der Alt -
freien konnte bei den Franken wiedergefunden werden , nicht ein
Adel, der auf einem der genannten Merkmale beruhte .

4' Auch meine Lösung des Wergeidproblems wird bestätigt . Aus
dem

^
salisdien Münzcapitulare haben wir ersehen , daß die frän -

154) Vgl. oben S . 99 ff.
155) Vgl. unten S . 115.
156) Vgl . Gemeinfreie S . 124 ff . Standesgliederung S. 65.
He&, 8
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kische Regierung sehr wohl auf das wechselseitige Verhältnis der
Wergeider bei demselben Stande verschiedener Stämme Gewicht
legt . Daraus , daß bei Privatbußen die Zahlungspflicht des säch¬
sischen Edelings im Vergleich mit den altfreien Franken nicht
erhöht , sondern herabgesetzt wird , ist zu folgern , daß sein volks¬
rechtliches Wergeid nicht dreimal so hoch war als das des frän¬
kischen Adalings .

D . Die Kollisionsnorm des salischen Münzcapitulars von 816.
§ 21 .

1 . Meine Deutung des c . 3 Cap . Sax . erhält eine wichtige Be¬
stätigung durch die früher besprochenen Vorschriften des salischen
Münzcapitulars von 816.

Früher 157) wurde hervorgehoben , daß die Erklärung der Aus¬
nahme , die das Capitulare enthält , noch eine Schwierigkeit biete.
Vor dem Capitulare hatte der Salier eine Privatbuße von 4®
schweren Trienten , der Sachse eine Privatbuße von 320 derselben
Triente . Durch die Einführung der Zwölferrechnung wurde die
Privatbuße der Salier auf den Wert von 360 jener schweren Triente
herabgesetzt . Sie blieb also anscheinend immer noch höher als das
Wergeid des Sachsen. Der Vorsprung wurde nur etwas gemindert.
Wie erklärt es sich , daß diese kleine Minderung durch eine beson¬
dere Ausnahmevorschrift vermieden werden sollte? Diese Erklä¬
rung ergibt sich , sobald wir c. 3 Cap . Sax . anwenden und die
Aktivstufung zugunsten der Sachsen berücksichtigen .

2. Vor dem Capitulare von 816 war nur der absolute Betrag des
Salierwergeldes höher , als das der Sachsen 15S) , aber das sächsisch
Wergeid entsprach , sobald wir c. 3 anwenden , genau demjenig ®
Betrage , der von den Sachsen wirklich gezahlt werden mußte . Die
fränkische Sippe konnte von einem Franken 400 schwere Triente
verlangen , aber von dem sächsischen Edeling erhielt sie diesen
Betrag nur gekürzt im Verhältnis von 15 : 12, also nur % des

Nominalbetrages . 4/5 von 400 sind genau 320. Die fränkische SipPe
erhielt daher von dem sächsischen Edeling genau denselben Betr&S»
der von fränkischer Seite bei der Tötung eines sächsischen Ede-

157) Vgl . oben S. 77 .
158) Vgl . oben S . 76 . Das volksrechtlidie Wergeid des sächsischen Ede

lings betrug in der schweren Goldmünze der Lex Salica 106s/s Eol -

schillinge oder 320 schwere Triente .
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